
 

 

 

 

 

Aktuelle Besuchsregelungen in unseren Altenhilfeeinrichtungen 

Die Besuchsregelungen in unseren Einrichtungen werdend laufend der aktuell geltenden 

Verordnung angepasst und dienen der Sicherheit der von uns betreuten Menschen. Wir bitten 

Sie herzlich um Verständnis für die zeitweilig erhöhten Infektionsschutzvorkehrungen. 

 

Aktuell gelten für Besuche folgende Auflagen: 

- Besuche können täglich zwischen 14:00 und 17:30 Uhr stattfinden 

- Das Tragen einer FFP2-Maske ist für die gesamte Besuchsdauer verpflichtend 

- Die Besuche müssen auf dem Zimmer der Bewohner*innen stattfinden 

- Für immunisierte Personen ist die Vorlage eines gültigen Corona Anti-Gen-Tests (nicht 

älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) Voraussetzung 

- Für nicht-immunisierte Personen ist die Vorlage eines gültigen Corona Anti-Gen-Tests 

(nicht älter als 6 Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 24 Stunden) Voraussetzung 

o Bei Nicht-immunisierten Personen behält sich die Einrichtungsleitung vor, auf 

eine Testung vor Ort zu bestehen 

o Auch nicht-immunisierte Kinder zwischen einem und sechs Jahren fallen unter 

diese Regelung. 

- Die Testpflicht gilt unabhängig vom Immunstatus (§3 Corona VO Krankenhäuser und 

Pflegeeinrichtungen, §28b IfSG) 

- Testzeiten täglich von 14-16:45 Uhr 

- Innerhalb der Einrichtung gelten die Kontaktbeschränkungen aus der aktuellen 

Corona-VO; hier ist insbesondere zu beachten, dass private Zusammenkünfte von 

bzw. mit nicht-geimpften oder nicht-genesenen Personen nur zwischen einer Person 

und einem Haushalt zulässig sind (Kinder unter 18 Jahren bleiben unberücksichtigt) 
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Bei Rückfragen erreichen Sie unsere Einrichtungen wie folgt:  

o Altenhilfezentrum Karlsruhe Nordost: 0721/9677-0 

o Friedensheim: 0721/619015-0 

o Haus Karlsruher Weg: 0721/276603-0 
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